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Öffentliche Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2014

vom 21. Januar 2014

1. Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der § 78 if. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der
Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 18. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraus
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 89.620.519 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 91.800.519 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 83.712.474 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 82.653.385 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 7.996.775 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 9.409.700 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

1.380.000 EUR
festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserrnächtigungen der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

13.259.000 EUR
festgesetzt.

§4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
2.180.000 EUR

festgesetzt.
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§5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf

12.000.000 EUR
festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (GrundsteuerA) auf 240 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

§7

Entfällt.

§8

Bildung von Budgets

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets
gebildet:

1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3. Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser)
4. Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche

mit Ausnahme:
- der unter Pkt. 1 -4 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen;
- derProduktell 01 Oound 130500;
- solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungs

vermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird:
- durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen.
Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich
zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf
einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen
werden.

5.2 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00.

5.3 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00.

6. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen
und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen.

7. Alle internen Leistungsbeziehungen.
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wert-

grenze von 10.000€. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des
Stadtkämmerers.

9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 auf
geführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein ent
sprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht
wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstär
kung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zu
stimmung des Stadtkämmerers.
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§9

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

Die bei den einzelnen Investitionen angegebenen Verpflichtungsermächtigungen werden für ge
genseitig deckungsfähig erklärt. Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden
Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Bezeichnung

G01130001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

BOl 180055 Kastenwagen*erkstattwagen (Ersatz für HS-2471)

B01180059 Kehrmaschine (Ersatz für HS-2013)

B01180060 Schwerlast-LKW mit Kran (Ersatz für HS-2467)

B02157016 Drehleiter DLK 23/12 Erkelenz-Mitte

El 2010024 Umgestaltung/Sanierung Südpromenade

E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße

E12015006 Straßenbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)

E12016004 Straßenbau Kückhoven, Servatiusstraße (Kleinend bis Stülpend)

E1201601 1 Straßenbau Kückhoven, Baugebiet An der Malter

T12010014 Unterführung Erkelenz, Anton-Raky-AIIee (Tunnel)

T12010201 Park-and-Ride-Anlage, Neußer Straße

E12020026 Umgestaltung/ Sanierung Südpromenade — Öffentliche Straßenbeleuchtung

E12025009 Straßenbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende) — Öffentliche
Straßenbeleuchtung

E12026002 Straßenbau Kückhoven, Servatiusstraße (Kleinend bis Stülpend) — Öffentliche
Straßenbeleuchtung

El 2026004 Straßenbau Kückhoven, Baugebiet „An der Malter“ — Öffentliche
Straßenbeleuchtung

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 (5) GO NRW dem Landrat als untere
staatliche Verwaltungsbehörde in Heinsberg mit Schreiben vom 19. Dezember 2013 angezeigt
worden.

Die Frist nach § 80 (5) Satz 3 GO NRW ist am 20. Januar 2014 abgelaufen. Der Landrat hat keine
Verlängerung der Anzeigefrist verfügt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird nach § 80 (6) GO NRW bis zum Ende der Auslegung
des Jahresabschlusses 2014 gemäß § 96 (2) GO NRW zur Einsichtnahme im Rathaus Erkelenz,
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Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften1 Johannismarkt 17, 41612 Erkelenz! verfügbar
gehalten. Sie ist im Internet unter der Adresse www.erkelenz.de verfügbar.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen! dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
ci) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte

Rechtsvorschhft und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Erkelenz, den 21. Januar 2014
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6. Änderungssatzung vom 07. Januar 2014
zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz vom 17. April 2008 in

der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 09. Mai 2013

P räa m bei

Aufgrund von § 7 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe
f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seiten 666
if.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (Gesetz- und Verordnungsblaft
NRW, Seiten 878 ffj, hat der Rat der Stadt Erkelenz am 18. Dezember 2013 mit der
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates die folgende
Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1

§ 4 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz erhält folgende Neufassung:

Stadtbezirk Gemeindeteile (Orte)
01 Erkelenz mit Beilinghoven, Oerath
02 Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn,

Moorheide, Vossem
03 Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld,

Genhof, Grambusch, Lentholt
04 Golkrath mit Houverath, Houverather Heide,

Hoven,_Matzerath
05 Granterath und Hetzerath mit Commerden,

Genehen, Scheidt, Tenholt
06 Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar
07 Kückhoven
08 Keyenberg und Venrath mit Borschemich,

Borschemich (neu), Berverath,
Etgenbusch, Kauihausen, Kuckum,
Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich,
Terheeg, Unterwestrich, Wockerath

09 Holzweiler, lmmerath (neu) und immerath
mit_Lützerath_und_Pesch
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Artikel 2

Die aktuelle räumliche Abgrenzung der Bezirke (gern. § 4 Abs. 1 der Hauptsatzung)
ergibt sich aus der dem Original dieser Satzungsänderung als Anlage beigefügten
Karte.

Artikel 3

Die vorstehende Anderung der Hauptsatzung tritt arn 01.06.2014 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Änderung der Hauptsatzung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Wesffalen wird
darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung bezüglich der vorstehenden Anderungssatzung nach Ablauf eines
Jahres ab dieser Verkündung nicht mehr geltend gernacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Forrn- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

07. Januar2014
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Öffentliche Bekanntmachung

Bauleitplan: Bebauungsplan Nr. 1200.1 ‚Tichelkamp

Ortsteil:

hier:

Erkelenz-Schwanenberg

Satzungsbeschluss gern. § 10 BauGB

\\ \\ V\
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Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 18 .12.2013 für den o. a.
Planbereich den Bebauungsplan Nr. 1200.1 Tichelkamp“, Erkelenz-Schwanenberg,
gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. 1. 5. 2414) in der zur
Zeit gültigen Fassung als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan Nr. 1200.1
„Tichelkamp“, Erkelenz-Schwanenberg, der durch Zeichnung, Schrift und Text das
neue Planrecht für den o. a. Planbereich festsetzt, liegt mit Begründung ab sofort auf
Dauer zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bei der Stadtverwaltung,
Planungsamt, Johannismarkt 17, aus.

Er tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Auf die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie die Frist für deren
Geltendmachung ( 214 und 215 BauGB i.V.m. § 233 Abs. 2 Satz 1 BauGB vom
23.09.2004 (BGBI. 1. 5. 2414) in der zur Zeit gültigen Fassung wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes
schriftlich gegenüber der Stadt Erkelenz unter Darlegung des die Verletzung
begründeten Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften der § 39 if. des Baugesetzbuches über die Entschädigung von
durch die Bauleitplanung eintretende Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 1200,1 ‚Tichelkamp“,
Erkelenz-Schwanenberg, sowie Ort und Zeit der Auslegung werden hiermit, wie oben
dargelegt, öffentlich bekannt gemacht.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 des Baugesetzbuches vom 23.09.2004
(BGBI. 1. 5. 2414) in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 5. 666), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S.271) und Artikel 18 der Hauptsatzung der Stadt
Erkelenz vom 17.04.2008 in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gemäß § 214 i. V. m. § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches bei der Aufstellung des
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vorstehend genannten Bebauungsplanes unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich
innerhalb von einem Jahr nach der Bekanntmachung der Satzung gegenüber der
Stadt Erkelenz geltend gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die
Bekanntmachung als Satzung verletzt worden sind.

Sollten durch die Festsetzungen des vorstehenden Bebauungsplanes die im § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches genannten Vermögensnachteile
eingetreten sein, kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen.
Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung bezüglich der obigen Bauleitplanung nach Ablauf eines Jahres
seit dieser Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Erki 21.01. 20 14

ister
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Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (0V. NRW. 5. 528 / SGV 2060) in Verbindung
mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November
1999 (CV. NRW. 5. 602 / SGV. NRW. 2010) erlässt die Stadt Erkelenz für den
Altweiberdonnerstag am 27.02.2014 folgende

ALLG EMEIN VERFÜGUNG

1. Mifführ- und Benutzungsverbot von Glasbehältnissen

Für den unter Ziffer 2 genannten Zeitraum ist das Mitführen sowie die
Benutzung von Glasbehältnissen jeder Art, z.B. Flaschen und Gläser, in dem
unter Ziffer 3 festgelegten Bereich der Stadt Erkelenz außerhalb von
geschlossenen Räumen untersagt.

Von diesem Verbot nicht erfasst sind Getränkelieferanten sowie
Privatpersonen, die die Glasbehältnisse offensichtlich zum ausschließlichen,
unmittelbaren häuslichen Gebrauch mit sich führen.

2. Zeitlicher Geltungsbereich

Das Verbot gilt
am 27.02.2014 (Altweiberdonnerstag), 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

3. Räumlicher Geltungsbereich

Das Mifführ- und Benutzungsverbot von Glasbehältnissen nach Ziffer 1 gilt für
den gesamten Johannismarkt, der räumlich folgendermaßen begrenzt wird:

Nördliche Begrenzung: Einmündungsbereich Burgstraße
Östliche Begrenzung: Einmündungsbereich Brückstraße/Markt
Südliche Begrenzung: Kirchstraße, Ecke Schülergasse
Westliche Begrenzung: Einmündungsbereich Gasthausstraße

Das Verbot erstreckt sich auf beide Straßenseiten, die Gehwegbereiche und
den Bereich des auf dem Johannismarkt zentral gelegenen
Kopfsteinpflasterplatzes, hufeisenförmig um die St. Lambertus Kirche herum.
Der anschauliche Geltungsbereich des Verbots ist den als Anlagen 1 und 2
beigefügten Karten als rot umrandete Fläche zu entnehmen. Die Karten sind
Bestandteil dieser Verfügung.

4. Androhung von Zwangsmitteln
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In den den Johannismarkt begrenzenden Bereichen werden Kontrollposten mit
Glasverbotshinweisschildern installiert.

Für das Mitführen oder Benutzen eines Glasbehältnisses im örtlichen und
zeitlichen Geltungsbereich mit einem lnhaltsvolumen von bis zu 0,5 Litern
kann ein Zwangsgeld in Höhe von 35 € je Glasbehältnis, von bis zu 1 Liter ein
Zwangsgeld in Höhe von 60 € je Glasbehältnis und bei größeren
Glasbehältnissen für jedes weitere Inhaltsvolumen von bis zu 0,5 Litern
weitere 30 € Zwangsgeld vor Ort angedroht und festgesetzt werden.

Für den Fall, dass das Glasbehältnis daraufhin nicht aus dem Verbotsbereich
entfernt wird, kann unmittelbarer Zwang in Form der Wegnahme des
mitgeführten Glases angewendet werden.

5. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird aufgrund des öffentlichen
Interesses angeordnet, mit der Folge, dass eine Anfechtungsklage keine
aufschiebende Wirkung hat.

6. Bekanntgabe

Diese Verfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 und 4
Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) öffentlich
bekannt gemacht und gilt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als
bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich zu erheben. Sie kann bei
dem Verwaltungsgericht auch zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen — ERWO
VG / FG — vom 07. November 2012 (GV. NRW. S. 548) eingereicht werden.

Hinweis:

Gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 4 VwGO hat die Klage wegen der Anordnung der
sofortigen Vollziehung keine aufschiebende Wirkung, so dass die
Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit einer Klage
angegriffen wird. Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80
Absatz 5 VwGO die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beim
Veiwaltungsgericht Aachen beantragt werden.

Im Auftrag

Dieter Stumm
Stadtrechtsdirektor
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Allgemeinverfügung, wird hiermit bekannt gegeben. Das Original
der Allgemeinverfügung mit ihren Begründungen kann ab sofort montags, dienstags,
donnerstags und freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie dienstags von 14:00
Uhr bis 16:30 Uhr im Ordnungsamt, Johannismarkt 17, Zimmer 36 von jedermann
eingesehen werden.

1.20 14

B ü r r
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Öffentliche Bekanntmachung

über eine öffentliche Zustellung

Gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein -

Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW 5. 94) in
der zur Zeit gültigen Fassung, wird die

Mitteilung der Stadt Erkelenz vom 07.01.2014, Aktenzeichen 5136 02 002218 über
die Kostenbeitragspflicht gern. § 92 Abs. 3 S.1 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB
Viii) 1 an

Chantal Korsten, geb. 07.09.1995, Aufenthaltsort unbekannt,

öffentlich zugestellt.

Das Dokurnent kann nicht anderweitig zugestellt werden, da der Aufenthalt des
Empfängers unbekannt ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt
Erkelenz.

Das Dokument kann im Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt
Erkelenz, Johannismarkt 17, Zimmer 62, 41812 Erkelenz von dem Empfänger
eingesehen und in Empfang genommen werden.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument an dem Tage als zugestellt, an
dem seit dem Tage der Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Erkelenz, den 07.01.2014

Stadt Erkelenz
Der Bü\9ermeister

in g

Dr. ans- iner Gotzen
Erste‘kBeeordneter
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Öffentliche Bekanntmachung

über eine öffentliche Zustellung

Gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein -

Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vorn 07.03.2006 (GV NW 5. 94) in
der zur Zeit gültigen Fassung, wird die

Mitteilung der Stadt Erkelenz vom 07.01.2014, Aktenzeichen 5136 02 002218 über
die Kostenbeitragspflicht gern. § 92 Abs. 3 6.1 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB
VIII) ‚ an

Chantal Korsten, geb. 07.09.1995, Aufenthaltsort unbekannt,

öffentlich zugestellt.

Das Dokument kann nicht anderweitig zugestellt werden, da der Aufenthalt des
Empfängers unbekannt ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt
Erkelenz.

Das Dokument kann im Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt
Erkelenz, Johannismarkt 17, Zimmer 62, 41812 Erkelenz von dem Empfänger
eingesehen und in Empfang genommen werden.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument an dern Tage als zugestellt, an
dem seit dern Tage der Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Erkelenz, den 07.01.2014

Stadt Erkelenz
Der Bürgermeister

i e ung

r. Heiner Gotzen
igeo rd n ete r
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öffentliche Bekanntmachung und Einladung der
Jagenossenschaft Granterath-Hetzerath

Gemäß § ig Abs. 1,2 und 3 der Satzung der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftli
chen Jagdbezirkes Granterath-Heterath lade ich die Jagdgenossen zu der Genossen
schaftsversammlung am

Freitag, den 21. Februar 2014 Beginn: 20:00 Uhr
In der Gaststätte Meurer in Granterath

recht herzlich ein.

Tagesordnung:

1. Bekanntgabe und Genehmigung des Protokolls über die

Jagdgenossenschaftsversammlung vom 15. März 2013

2. Bericht des Geschäftsführers

3. BerIcht der Rechnungsprüfer

4. Entlastung des Vorstandes

5. Entlastung des Geschäftsführers

6. Vorlage und Genehmigung des Haushaftsplanes für das Geschäftsjahr

2013/2014 und

Beschlussfassung über die auszuzahlende Jagdpachwergütung

7. Neuwahl des Geschäftsführers

8. Neuwahl der Rechnungsprofer

9. Verschiedenes

Jagdgenossen sind Eigentümer der Gwndfiächen, die zu dem gemeinschaftlichen
Jagdbezirk Granterath-Heterath gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden
darf, In der Jagdgenossenschaftsversammlung kann sich Jeder Jagdgenosse im Rah
men der Saung vertreten lassen, Vertreter bedürfen einer schriftlichen Vollmacht
die dem Vorsitzenden des Vorstandes zu Beginn der Versammlung vorzulegen ist.

Die Pächter von Grundstücken innerhalb des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes
Granterath-Hetzerath werden gebeten, den GrundstQckseigentümern von dieser
Versammlung Kenntnis zu geben.

gez. F. Haupt LA. r nz- osef Peters

Vorsltender des Jdvontarde Ge ch

Gmnterath-Hetzerath, im Januar 2014


